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Bestandsdarstel lung 

ÖHe nt liche Gebä ud e 

Wohngebäude 

Wir1schafis - und 
1 n du s tri egebäu de 

Gebäude mit Angabe 
der Geschoßzah l 

Arkaden 
und Durchlahrtan 

Mauer 

----

St raöen bah ng leisachse 

Bord si e in 

Kanalschach t 

Baum 

Böschung 

Grenzen 

Gemar ku ngsgren ze 

Flurgrenze 

FI u rstoc~sg rcnze 

We itere Signaturen siehe Din 18702 und Katastervorschriflen 

A lte Höhenlage ü. N.N. z. B. 30,17 

Art und Maß der baul ichen Nutzung 

Klei nsied lu ng sgebiele 

Re ine Wohngebiete 

' AllgF.1meine Wohngebiete 

Besondere Wohngebiete 

Dorlgebiete 

Mischgebiete 

Kerngebiete 

1 nd ustriegebiete 

Gewerbegebiete 

~ Sondergebiete 

Zahl der Vollgeschosse 

als Höchstgrenze z.B. III zwingend 
als Mindest - und Höchstgrenze 

• 
Grund f lächenzahl 

6eschoflllächenrahl 

·z .B. 

z.B . 

0 ,4 

@ 
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Begrenzungsl inien 

St ra5en begrenzu ngsli nie 
auch gegenüber Verkehrsflächen 
besonderer Zweckbestinimung 

Slra fienb egrenzungs -und Baulinie 

StraBenbegrenzu ng slinie und Baugrenze 

Baulinie 

Baugrenze 

Abgre nzung un terschied licher Nutzun g 

Brenze des räumlichen Gellungs -
bere ichs des Bebauu ng splanes 

Te:rtliche Fe:stset&m1pfll örtliche Bauvorschriften 

I. Art und Maß -der Nutzung auf den übn'baubaren imd nichtiiberbaubarffl 

Grroulstücksflächen 

1. In den im Bebauungsplan ausgewiesenen Sondergebieten sind nw

flllgende Nutzungsarten allgemein zulässig : 

a . ) Verwaltungsgebäude 

für 

"zentrale Ei,:1richtungen der Verwaltung (öffentliche Instituti

onen) und der Wirtschaft. 

b . J Betriebe des Beherbergungsgewerbes (Hotels) 

2, ln. Ergänzung zu den. unter 1, festgorrntztcn Haupt-Nutzungimrten 

sind in den ausgewiesenen Sondergebieten ol.s Wltergeordnete Nut 

zungen ausnahmsweise zulässig: 

a) Dienstleistungsbetriebe 

wie 

Räwne oder Gebäude für "freie Berufe~ (Rechtsanwäl -

te / Notare. Wirtschaftsprüfer, Steuerbero-

ter/Steuerbevollmächtigte, beratende Volks- und Betriebs

wirte , IngenieW'e/ Architekten, u. ä.) 

Versicherungen , Banken. Werbe-, Nachrichten - und Rei 

seagenturen 

Friseur, Tabakwaren, u. ä. 

b ) Schank- und Spei sewirtschaften 

Gaststätten {Restaurant, Cafe, u. ä . ) 

3. ln den a11sgewiesenen Sondergebieten Bind Stellplätze bzw. Gara

gen grundsätzlich nw in Tiefgaragen zulässig. 

Die Tiefgaragen dürfen nw- innerhalb der festgesetzten überbauha

ren Flächen errichtet werden. Bei der Ermittlung der zulässigen 

Grundfläche sind die Grundflächen der Tiefgaragen mitzurechnen; 

die für das jeweilige Baugebiet festgesetzte Grundflächenzahl darf 

hierbei nicht überschritten -werden. 

Ausnahmsweise können darüberhinaus notwendige Stellplätze oder 

Garagen auch oberirdisch zugelassen werdsn, sofern diese"~ aus be

triebsftmktionalen Gründen erforderlich ist oder gemäß § f7 

BauONW und den hierzu ergangenen Richtlinien begründet ist. 

-
l . Einfriedigungen 

L 

2. 

J, 

Entlang dr.r öffentlichen Verkehrsflächen sind in den Vorgartenflächen· 

( nicht überbaubare Grundstücksfläche zwischen Straßenbegrenzungslinie 

und vorderer Baugrenze) keine Einfriedigungert zulässig. Al:•; Abgren

zung in den Straßenbegrenzungslinien sind nur Rasenkantensteine zuläs

sig. 

lm Bereich des sÜdUch der Straße "Zw Sandmühle" ausgewiesenen SO -

Gebietes sind 

überbaubaren 

entlang der südlichen Grenze bzw. im Bereich der nicht 

Grundstü:cksfläche zur gepl. Wasserfläche keine Einfriedi-

gungen zulässig. 

ln den im Bebauungsplan aWl'gewie8enen SO-Gehfettn &fnd dit notwtndf 

gen Feuerwehrzufahrten, suweit sie ausschließlich nw- von der Feuer -

wehr genutzt werden, in Rasengittersteine herzusteUen, 

kerung des Regenwassers zu gewährleisten. 

um eine Versik -

ll . f'eatsetzWlfl ,uu:h g I U) Nr. Zti Bauge,setzbuch (BauGB] AUSWAHUISTK - LAUBGHHÖLZK -

1 . In dem im Bebauungsplan entlang der Stadtbahntras..:e festgeset~

ten Pflanz.streifen (mit Nr. (JJ gekennzei.chnet) ist nw das A~

pflanzen von heimischen standortgerechten Laubgehölzen entspre

chend der "AuS'Wahlliste" zulässig_ 

2 . ln dem im Bebauungsplan entlang der ErschUeßungsstraßen festge

setzen Pflanntreifen (mft Nr . (2J gekennzeichnet) ist nur das An 

pflanzen von heimischen stwldortgerschlen Laubgehölzen entspre

chend der nebenstehenden "Aus\Wlhlliste" zulässig . 

Darüber hinaus sind in diesem Pflanzstreifen im Abstand von ca. 

15 m Stieleichen mit einem Stammtonfang von 16 - 18 cm anzupfla!l

zen. Der Pflanzstreifen kann in den zukünftigen Zufahrts- bzw. 

Zugangsbereichen unterbrochen -werden . 

.1. Bei der Errichtung von ausnahmaweise zugelassenen Oberirdischen 

Stellplätzen oder Garagen. ist für js 5 Stellplätze/Garagen auf dem 

betroffenen eigenen Baugrundstück ein Laubbawn ( entsprechend 

der nebenstehenden Auswahlliste) als Hochstamm, 14 - 16 cm Stamm

umfang zu pflanzen_ 

Bäwne 1. Größe /Ordnung ( über 25 m Höhe l 

Spitzahorn 
Bergahorn 
Esche 
Stieleiche 
Winterlinde 

Bäume Z. Größe/Ordnung (von 1D bis 25 m Höhe) 

Feldahorn 
Ro.terle 
Hainbuche 
Vogelkirsche 
Traubenkirsche 
-Salweide 
Eberesche 

Großsträucher 

Hortriegel 
Haselnuß 
Gemeiner Weißdorn 
Eingri.ffeliger Weißdorn 
Pfaffenhütchen 
Faulbawn 
Schlehdorn 
Kreuzdorn 

Ill. Festsetzungen gemäß § 9 (2) BauGB 
Sch\.\larzer Holunder 
Traubenholunder 
Gemeiner Schneeball 

' 

0 

1 . Aufgrwi d wasserwirlschaftlfcher Belange darf bei der Errichtung 

baulicher Anlagen eine max. Gründungstiefe von ZB,00 m ü . NN 

nicht überschri tten werden! 

2. In den nicht Uberbaubaren bzw. zukünftig nicht überbauten Grund

stücksflächen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen ist das zu

künftige Geländeniveau durch entsprechendes Aufschütten der ge

planten Höhenlage der öffentlichen. \lerkehrsfliichen , be:wgen auf 

O.K. Gehweg, anzupassen. 

3. lm Be.reich entlang der Düsseldo,-fer Landstruße darf die Sockelhö

he baulicher Anlagen ( O.K . P,rd.ge:1choßf1JßbodenJ 0 , 8 m, bezogen 

auf die O. K . geplante Gehwege an der Straßenbegrenzungslinie , 

nicht überschritten werden. 

er Str. 

n 

Klein:..träucher 

Hundsrose 
Brombeere 
·Kratzbeere 
Kriech-..ieide 

" " ,1 

Stadt Duisburg 

Gema rkung Huckingen 

Flur 65,66 u. 67 

0 .... .. .. y 
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BEBAUUNGSPLAN NR. 700 I E 
- Huckingen - Angerbogen -

für einen Bereich südlich des Bahnhofes Angerbogen zwischen Düsseldorfer 
Landstraße (B8) und der Stadtbahn Rhein - Ruhr bis in Höhe des "Bruchgrabens'.' 

Maßstab 1 1000 
.!!.illil g !J!M!J g.t[l;_ 
B1ugesetz~uch ( B~uGB) ~~m 8.12.1966 ( BGBI. / S.2191) , 
Baunutiung,~e ro rdnung (BauNVD) i. U. F. u~r B~kinnlmachung ,um 23.1.1990(B6BI. I S.132). _ .~ 
\'erordnung Ulm die Ausartrfilung der lh1rle1tpläne und die nar.1lellu ng des Pl~ninh~lts (Pl1nrnche11mur1h1u11y) iu1111Q.1_2.1990 {BGBI I Nr. 3 S. 58) 
Bauirdnung für das Land Nord rh ein - Westfalen (BauONVI) vom 25.5.1984{GVNWS.mtzuleil1 gP.~ndi rt d11rr.h Gesetz vnm W.6. l ~B~ (ßV NW s.,32) . 

Oer Bebauungsplan besieht au s - lliese m Blatt -
..... Hauplblälhrn ..... NebertlttB-H-kllenblättern 

e i n e r B e grün D u n g ---lf--efll~e-fl-Hi-m e n eue i elrn i s 

..... Blatt liing~5c~niUe uni! ..... Hlall 8uersehnille . 

Die lusammengeh iili gke it is t aut den einzelnen 
Teilen beurkundet. 

Du isburQ.den 
O, NOV_ 93 

PLANZEICHENERKLÄRUNG 
go;,m. § 2 der Verordn unp über die Ausarbe itung der B~u.lcitpliinc und die Darstellung des Pla n,n ha lts vom 18.12.1990 

Verkehrsflächen, Grünflächen 
und übri e Flächen 

Sonstige Festsetzungen 
f---- -- -

CJ 

= 
S1ra5enve rkeh rsf lä chen 

S1ra ee nver kehr sfl ä c he n 
Öffentliche Parkt lächen 

Wald 

. fü . 
0 1 0 0 

.. ' Oo o • 

Flächent ür Stellplätze 

FlächP.n für Garagen 
• 

A npflanzung ~on Bäumen und Sträuchern 
(siehe textl . Festselzungen) 

·Bindung für die Erhaltung von Bä umen , 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzu ngen 

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten 
des Stadtbahn - Bau lastträgers zu belastende 
Flächen 

Hinweise: 

1. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

6. 

7. 

Hlnsfchtllch der Belange des Trinkwasserschutzgebietes sind folgendr. 

gesetzliche Vorschriften zwn Grund"WOsserschutz zu beachten: 

Wasserschutzgebietsverordnung Bockwn u. a . vom 23.12.87, 

Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserge

winnungsgebieten (RiStWtlg) der Forschungsgesellschaft für Stra

ßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1982, 

Verordnung über Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen 

"WUssergertihrdender Stoffe (VAWS) und der sie ergänzenden Vor

schriften in der jeweils neusten Fassung, 

Rfchtllnlen für Trink'wasserschutzgebiete; I. Teil: Sch11lzgebiete 

für Grwldwasser (D\'GW -Arbeitsblatt, W 101). 

ATV -Arbeilsblatt A 142 "Abwasserkanäle und - leitungen in Wasser

gewfnnungsgebfelen". 

Zur Wiederergänzung des Grundwassers sind "schwach bela&tete Nieder

schlagswasser aus Dachnäc~_i?ne~twösserung und vvn nicht mit Kfz befah-

renen Flächen "zu versickern. Die (noch zu erstellende) entsprechende 

~Abwasser- Satzung" ist zu beachten! 

Gemäß § 46 LFoG NW dürfen bauliche oder sonstige Anlagen, die weni

ger als 100 Meter vom Waldrand entfernt sind und mit denen die Errich 

tung oder der Betrieb einer Feuerstelle verbunden ist, nur mit Geneh 

migung der unteren Forsfbehärde errichtet werden. 

Für den Schutz des Baronbestandes im Geltungsbereich des Beba.uungs ~ 

planes gill die Satzung zum Schutz des Bawnbestandes in der Stadt 

Duisburg vom 27.11.1987 in der jeweils geltenden Fassung. 

Innerhalb der Schutzstreifen der Hauptversorgungsleitungen b@lflltt ein 
Bau- und EinwirkungsverboL Die Bepflanzung der Schuizstreifen der 

Leitungstrassen mit Bäumen. und Sträuchern ist nicht zulässig. 

Ausbau und Ent'Wässer-rmg der Düsseldor-fer Landstraße und der übri 

gen gepl. Erschließungsslraßen richten sich nach den Straßenausbauplä

nen . 

Das Plangebiet südlich der Str·aße "Zur Sandmü11 le" liegf innerlw.fb zwei 
er Bodendenkmäler, die in die Denkmal.liste der Stadt Duisburg ei ngetra
gen :sin.rl .. 

• 

" 

Kennze ichnungen 

Fl_ö/ 

• 

= 
ND 

Nachrichtl iche Übernahmen 

Gre ni.e der Wasser,;chulzzone 

Wasserschutzzone III A 
(siehe Hinweis) 

Fläche tar die Wasserw irtschaft 

Grenze des Planfeststellun gsverlahrens 
der Stadtbahn Rhein - Ru hr 

Verkehrsfläche Stadtbahn 
(Personen be1örderungsgesetz) 

Naturdenkmal Bodendenkmal 
(siehe Hinweis?.) 

Vermerke 

Neuer Bordstein 

Leitungen mi-t Schutzstreifen 
(si eh e Hinwei s) 

Landschaftsschutzgebiet 

lll 

+ 

Gre rue des Landschaftsschutzgebietes 

" 

• 

~ufhebungavermerk 

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes sind aUe nach früheren baurechtli

chen Vorschriften und städtebaulichen Plän.,m. im Berefr:h dieses Bebauungs

planes getroffenen Festsetzungen aufgehoben. 

Flierbei handelt e6 sich wn die teilweise A11fhehung 

des Fluchttinienplanes (Nr . 265) für die Düsseldorfer Landstraße, 

lieh festgestellt am 13.09.1927 rmd 

des Beba.uungsplanes Nr_ 700 I A - Huckingen -Angerbogen 

bindlich seit dem 20.01.1987. 

• rechtsver -

0Jflgraazungsnnle der Aufhsbung 

h wird be schinigt, daR die Beslandsangabe!I 

mit Dem Lie ge nschaf1ska tasler und du Ör tlic hkeit 
iibtrein slimme n und daO die feslleyu11g de r 

städte baul ichen Planung geometrisc~ Eindeut ig ist . 

Duis~urg. den. 
0 4_ NOV_ 93 

Verme ss ungs - t11\d Kal asteram t 

' -~ 

Shnd dar Planuntu /a ge Dktobe, 199a 

FUr die Erarbeitung des Planen twurh . Dieser Plan ist .iuf Grund ,On Bed~nken und hregungen 
in .... ....... . . ..... Farbe geändert worden . 

Duisburg, den 
0 4_NOV93 1 

Duisburg, 11 .en .. 

Slad t p l • nu ng saml V ermess ungs - un d Katasteramt StadtplanHgsamt 

------------,,~-

Angefertigt ,m Vermessungs - und Katasteramt 1993 

1 

\ 

1 
• 

/ 1. Ausfertig,ungJ 

Dei R•t der Sladt hill .im f/./... . .'? ....... ... flach§ 2 11] Bao.gesehb uch 

die Au!Stell ul\Q diese~ Be~auungsplan En t wurfes btuhla ssen. 

Du i sburg , den '2 3.Nov. 1993 

Der Dberstad1direklor 

In Vulr g 

s( dtdirekto, 

Der Auhte llu ngsbeschlu~ wurde amJtl..).tf. __ q3 .... ~emä8 § 2 [ 1 ] 

Bilugesetzbuch ortsüb lich hk;rnnl gerna~~ I. 

,.;,,,,,. ,,i 12 3, Nov. 1993" 

Duisburg , Den 

(Siegel) 

Der Oberstadtdirektnr 

'"5Z; 
Stall t ll irekto r 

v 

In Ve r lretun~ 

SladhJirfk lor 

Ein Beschluß des Rates der Stadl nach§ 3 [ 1] hugesetzbuch 

wurDe nicht gefa~t. 

Dui~burg , ~!~ r2 3. Nov. 1993' · 

Der D~erslaDlll irek tor 

In Ire ng 

( 
; 

Sla'dtdirettor 

Du Hat der Stadl hat am t;_.jJ/.{3 .. ... nac~ § 3 [2] Baugtsehbuch diu~n 

Bebiluunyspl 1n ~ En t wurf und seine öflentliche Ausle1u ng beschlossen . 

Duisburg . den ·_2 3, No~. 1993' 

De r DbershDl di rektor 

lnV ~ ng 

. L1 
Sh tdirEktur 

Dieser Bebauungsplan -Entwurl . die Beg rü nllung unD die aufrnhehenden 

Bebauungspläne [ siehe hlhebllll~swermerk J haben nac~ § 3 [2 ], § 2 [4] 

Baugenhbuch .iu f die DauEr eines Monats in der Zeil vom QJ.l'./~} .. /f.:f\J, 
bis e)} .. \Jf.\...lff\~~ einschließlich rn jedermanns Eins icht öffentlicn ausge legen. 

Duisburg. llen 1 7. Okt. 199~ 

Der Obershdtdirektor 

1" 

S dtdirektar 

De, Rat der Stadl hat am .A.Q,.1Q,.~ 4 nach § ia Baugesetzbuc h die5en 

8ebaoon101an einselllie81iBh ~er ,hderHn~e11 in .. .................... Fa,be 

sowie Die Aufhebun~en der Feshetrnngen.d ie diesem Bebauung~plan 

entgegenstehen [ siehe Aulhebunysve rm erk] als Satzung beschlossen. 

Duisbu,y , den 1 7. Okl. 1991t 

• 
Der Obers ta dtdirekto r 

tung 

! 
adldirektor 

Diue Satzung 1nt1pricht d1m Beschlull des Rates Der Stadt um .l.~·.Jf!.,.,('I_U.. 
u,wi, llaRt hilrithlleu~IH8 .du Rates dtr lihdt tflffl 

Dui1llur9. llen LO 9. FEB. 95 

• 
Diese r hbauungsplan hat mi r im Allzeig~rnrf~hren gem. § 11 Abs . 3 

hugeselzbuch torgelegt n. 

Mit Verlügung vom .1q,.~1_-J9.9.?.. ... Az .35.':2:":".'.?/.C!.?.Q).0..i .. .?.P.~.!..~~)_- · 
habe ich keine Re ch lsvers tiiB e gelte nd gemacht. 

aer Regi erunyspräsidenl 

Im Au llra ~e 

nie aur ch1iihrung des hze i geverfahrens ge mäß§ 11 Abs. 3 83u gl!selibuc~ 

be im Regierungspräsidenhn Düsseldorf mit der Verfügung vom .~0 ... Q.t) .. ffiS 
" -' 3S, ;l_c A:l_.Q:l,(}),..;_ __ ~J-~.) ,, , ' ''"' """'""'""' 
geltend gemach! wurden . ist am 0.1.t .. ffi.,.~ gemiiB § 12 Birngesetzbuch 

mit dem li in weis daB dieser Bebauungspl an al s Satzung mit Begrünll un g 

vom Tage der Ve ri:ilf e,1tl ich ung de r Bekanntma chung ab im Zimme r 415 de s 

St~dthausas an den Werklagen. montags bis heihgs . in Der Zeit von 

7.30 Uhr bis 16.0a Uhr.zu j fdermanns Einsicht öfle nt li ch au sliegt. ods -

libfich beknnlgem.i chl worde n. 

Mil dies er Bekarntmac hung tr itt der Bebauungsplal\ in Kraft . 

Aul Die§§ 44 Ab s. J . 4 und 215 AtJs _ 1 Baugesetzb uch sowie aur § 4 Ab s, 6 der 

Gemeindeorllnung NW wu1de bei der Bekanntmachung hingewiesen . 

Du i sburg . den ~ 3. März 1995 

Der Obersh dhlir ek1or 

• 
/ 

?-.{ 
·ersch 

L 

L 
' 


